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1. Beförderung pyrotechnischer Gegenstände 
für Feuerwerke

Der Gefahrguttransport im öffentlichen Straßenverkehr wird grenzüber-
schreitend und innerstaatlich durch umfangreiche gesetzliche Vorschriften
geregelt, um die Gefahren für Mensch und Umwelt bei einem Unfall oder
Zwischenfall mit Gefahrgutfreisetzung auf ein Minimum zu beschränken.
Der Transport von gefährlichen Gütern erfolgt nicht in jedem Fall durch
Speditionen in entsprechend großen Mengen. Vielmehr werden gefährliche
Güter, zu denen auch pyrotechnische Gegenstände zählen, durch kleine
Firmen oder Privatpersonen mit dem Ziel der eigenen Verwendung befördert.
In diesen Fällen kann die Beförderung unter erleichterten Bedingungen
erfolgen, d.h., eine Reihe von Gefahrgutvorschriften sind nicht anzuwenden.

Diese Broschüre soll eine Übersicht über Transporterleichterungen bei der
Beförderung pyrotechnischer Gegenstände in kleinen Mengen geben.

Folgende pyrotechnische Gegenstände und Anzündmittel sowie ausge-
wählte Explosivstoffe, die in der Regel von den Feuerwerkern verwendet und
im Sinne des Gefahrgutrechtes der Klasse 1 zugeordnet sind, sollen dabei
betrachtet werden:
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Art der Stoffe u. Gegenstände UN - Nr. Unterklasse mit
Verträglichkeitsgruppe

Pyrotechnische Gegenstände
Kleinstfeuerwerk, i. d. R. Klasse I* 0337 1.4 S
Kleinfeuerwerk, i. d. R. Klasse II* 0336 1.4 G
Mittelfeuerwerk, i. d. R. Klasse III* 0335 1.3 G

0336 1.4 G
Großfeuerwerk, i. d. R. Klasse IV* 0333 1.1 G

0334 1.2 G
0335 1.3 G

Pyrotechnische Gegenstände für
technische Zwecke
Bühnen-, Film- und Fernsehpro- 0336 1.4 G
duktionen sowie Musik- und Show- 0337 1.4 S
veranstaltungen, Klasse T2/ T1* 0430 1.3 G

0431 1.4 G
0432 1.4 S

Anzündmittel für pyrotech-
nische Sätze und Gegenstände
Anzündlitze 0066 1.4 G
Stoppinen, nicht sprengkräftig 0101 1.3 G
Anzündschnur (Sicherheits-
zündschnur) 0105 1.4 S
Anzünder 0131 1.4 S

0325 1.4 G
0454 1.4 S

Explosivstoffe
Schwarzpulver,- gekörnt oder 
in Mehlform 0027 1.1 D
Treibladungspulver 0161 1.3 C

*Klasseneinteilung nach 1. SprengV § 6 Abs. 3

Alle in der Broschüre getroffenen Aussagen beziehen sich ausschließ-
lich auf die in obiger Tabelle genannten Stoffe und Gegenstände!
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2. Gesetzliche Grundlagen

- Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (GGBefG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 29. September 1998 (BGBl. I S.3114), zul.
geä. am 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082)

- ADR-Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens vom 30. Sep-
tember 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) in der Fassung der 16. ADRÄndV vom 14.12.2002 (BGBl.
II S. 2922) 

- ADR-Ausnahmeverordnung – Multilaterale Vereinbarungen gemäß Ab-
schnitt 1.5.1 der Anlage A des ADR vom 2. November 1999 (BGBl. I S. 986)

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße und mit Eisenbahnen (GGVSE) vom
11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3529), zuletzt geändert durch 2. GefÄndV
vom 28. April 2003 (BGBl. I S. 595)

- Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die Beförderung
gefährlicher Güter (Gefahrgut- Ausnahmeverordnung - GGAV 2002) vom
6. November 2002 (BGBl. I S. 4350)

- Richtlinien zur Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße und Eisen-
bahn (GGVSE-Durchführungsrichtlinien) – RSE – vom 09. April 2002 (VkBl.
2002 Heft 9 S. 323)

- Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. März 1998 (BGBl. I S. 649), zul. geä. am 11. Dezember
2001 durch Artikel 3 der GefÄndV (BGBl. I S. 3529) 

- Sprengstoffgesetz (SprengG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. September 2002 (BGBl. I S. 3518)

- Erste Verordnung zum Sprenggesetz (1. SprengV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert
am 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970)

3. Verpacken, Kennzeichnen, Verladen 

Versandstücke

- Grundsätzlich gilt, dass die Gegenstände zunächst in eine stabile Innen-
verpackung und anschließend in eine geprüfte und bauartzugelassene
Außenverpackung verpackt werden müssen. Diese ist mit der UN-Stoff-
nummer, der die Buchstaben UN voranzustellen sind und der offiziellen
Benennung des Stoffes zu versehen.

- Die Verpackung muss normalen und vorhersehbaren Transportbedingungen
standhalten (z.B. dicht und stapelbar sein). Wasserlösliche explosive Stoffe
erfordern wasserbeständige Verpackungen.
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- Stoffe und Gegenstände der Klasse 1 müssen einer Unterklasse und einer
Verträglichkeitsgruppe zugeordnet sein. In Abhängigkeit von den pyro-
technischen Gegenständen und explosiven Stoffen sind besondere Ver-
packungsanweisungen (P 113, P 135, P 140, P 142) und Sondervor-
schriften (PP 50, PP 51, PP 52) nach ADR-Anlage A Abschn. 4.1.4. zu
beachten.

- Die Verpackungen müssen der Verpackungsgruppe II (Kennzeichnung Y)
genügen. Verpackungsgruppe I (Kennzeichnung X) darf, außer Verpackun-
gen aus Metall, verwendet werden. Metallene Verpackungsteile dürfen nicht
mit dem Explosivstoff in Berührung kommen. Nicht zulässig ist die Nutzung
von Verpackungen der Verpackungsgruppe III (Kennzeichnung Z).

Beispiel für die Kennzeichnung einer Verpackung

4G/Y20/S/95/NL/VL825

Symbol der Vereinten Nationen für Verpackungen / Verpackungstyp: Kiste
aus Pappe / Verpackungsgruppe II, maximale Bruttomasse 20 kg / für
feste Stoffe / 1995 hergestellt, in den Niederlanden zugelassen / Hersteller-
zeichen mit Zulassungsnummer

- Der Absender ist verpflichtet, auf allen Verpackungen deutlich sichtbar
Gefahrzettel anzubringen, wie die nachfolgende Abbildung zeigt.

Nr. 1 Nr. 1.4
Unterklassen 1.1, 1.2 und 1.3 Unterklasse 1.4
Symbol (explodierende Bombe): 
schwarz auf orangefarbenem Grund;
Ziffer „1“ in der unteren Ecke

* Angabe der Verträglichkeitsgruppe * Angabe der Verträglichkeits-
** Angabe der Unterklasse gruppe

Abbildung 1: Gefahrzettel für die im Faltblatt behandelten pyrotechnischen
Gegenstände

u
n
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Unterklasse 1.1 
Stoffe und Gegenstände, die massenexplosionsfähig sind (z.B. Schwarz-
pulver; UN-Nr. 0027, 1.1 D).

Unterklasse 1.2
Stoffe und Gegenstände, die die Gefahr der Bildung von Splittern, Spreng-
und Wurfstücken aufweisen, aber nicht massenexplosionsfähig sind (z.B.
großkalibrige römische Lichter, Feuerwerkskörper; UN-Nr. 0334, 1.2 G).

Unterklasse 1.3
Stoffe und Gegenstände, die eine Feuergefahr besitzen und die entweder
eine geringe Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke oder durch
beides aufweisen, aber nicht massenexplosionsfähig sind, bei deren Ver-
brennung beträchtliche Strahlungswärme entsteht oder die nacheinander
so abbrennen, dass eine geringe Luftdruckwirkung oder Splitter-, Spreng-
stück-, Wurfstückwirkung oder beide Wirkungen entstehen (z.B. Großfeu-
erwerke: pyrotechnische Gegenstände der Klasse IV, Feuerwerkskörper;
UN-Nr. 0335, 1.3 G).

Unterklasse 1.4
Stoffe und Gegenstände, die im Falle der Entzündung oder Zündung wäh-
rend der Beförderung nur eine geringe Explosionsgefahr darstellen. Die
Auswirkungen bleiben im Wesentlichen auf das Versandstück beschränkt,
und es ist nicht zu erwarten, dass Sprengstücke mit größeren Abmessungen
oder größerer Reichweite entstehen. Ein von außen einwirkendes Feuer
darf keine praktisch gleichzeitige Explosion des nahezu gesamten Inhalts
des Versandstückes nach sich ziehen (z.B. Silvesterfeuerwerk: pyrotech-
nische Gegenstände der Klassen I und II, Feuerwerkskörper; UN-Nr. 0336,
1.4 G; UN-Nr. 0337, 1.4 S).

Verträglichkeitsgruppe C
Treibstoff oder anderer deflagrierender explosiver Stoff oder Gegenstand
mit solchem explosiven Stoff (z.B. Nitrocellulosepulver).

Verträglichkeitsgruppe D
Detonierender explosiver Stoff oder Schwarzpulver oder Gegenstand mit
detonierendem explosivem Stoff, jeweils ohne Zündmittel und ohne treibende
Ladung oder Gegenstand mit Zündstoff mit mindestens zwei wirksamen
Sicherheitsvorrichtungen (z.B. Schwarzpulver).

Verträglichkeitsgruppe G
Pyrotechnischer Stoff oder Gegenstand mit pyrotechnischem Stoff oder
Gegenstand mit sowohl explosivem Stoff als auch Leucht-, Brand-, Augenreiz-
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oder Nebelstoff (außer Gegenständen, die durch Wasser aktiviert werden
oder die weißen Phosphor, Phosphide, einen pyrophoren Stoff, eine ent-
zündbare Flüssigkeit oder ein entzündbares Gel oder Hypergole enthalten)
(z.B. Feuerwerkskörper).

Verträglichkeitsgruppe S
Stoff oder Gegenstand, der so verpackt oder gestaltet ist, dass jede durch
nicht beabsichtigte Reaktion auftretende Wirkung auf das Versandstück
beschränkt bleibt, außer das Versandstück wurde durch Brand beschädigt;
in diesem Falle müssen die Luftdruck- und Splitterwirkung auf ein Maß
beschränkt bleiben, dass Feuerbekämpfungs- oder andere Notmaßnahmen
in der unmittelbaren Nähe des Versandstückes weder wesentlich einge-
schränkt noch verhindert werden (z.B. Anzündschnur).

Zusammenpackung in eine gemeinsame Außenverpackung:

- Zusammenpackungen mit Gefahrgütern anderer Klassen oder auch Nicht-
Gefahrgütern sind nicht erlaubt.

- Schwarzpulver der UN-Nr. 0027 sowie Treibladungspulver der UN-Nr.
0161 darf nur mit Stoffen der gleichen UN-Nr. zusammengepackt wer-
den. Davon abweichend dürfen Stoffe und Gegenstände der UN-Nr. 0027
und 0161 untereinander bis zu einer Gesamtexplosivstoffmasse von 50 kg
zusammengepackt werden.

- Die Anzündmittel der UN-Nr. 0066, 0101, 0105, 0131, 0325 und 0454
dürfen nur mit Gütern der gleichen UN-Nummer in einem Versandstück
zusammengepackt werden. Davon ausgenommen sind die den jeweiligen
pyrotechnischen Gegenständen zugehörigen Anzündmittel, wenn sie
unter normalen Transportbedingungen nicht ausgelöst werden können. 

- Gegenstände der UN-Nr. 0333 bis 0337 dürfen ohne Massebegrenzung
bis zur höchst zulässigen Nettoexplosivstoffmasse (NEM) untereinander
zusammengepackt werden.

- Stoffe und Gegenstände der UN-Nr. 0430 bis 0432 dürfen mit sich selbst
und ebenfalls untereinander bis zu einer Gesamtexplosivstoffmasse von
50 kg zusammengepackt werden.

(ADR-Anlage A, Unterabschn. 
4.1.10.4, MP 20, MP 23, MP 24) 

Abbildung 2: Beispiel für eine Außen-
verpackung/Versandstück
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Zusammenladung auf einem Fahrzeug:

Die Zusammenladung von Versandstücken der Verträglichkeitsgruppe D
mit anderen Versandstücken der Verträglichkeitsgruppen C, D, G und S ist
erlaubt. Aber: Nur 1.4 S-Versandstücke dürfen mit Gefahrgütern anderer
Gefahrgutklassen zusammen auf einem Fahrzeug verladen werden.

Grundsätzlich gilt für jeden Beförderungsvorgang:

- Die Ladung ist zu sichern.
- Der Fahrzeugführer muss eine Ausfertigung der Erlaubnis nach § 7 SprengG

und den Befähigungsschein nach § 20 SprengG mit dem Eintrag der Berechti-
gung zum Verbringen pyrotechnischer Gegenstände und / oder Explosiv-
stoffe sowie Anzündmittel mitführen. Das trifft nicht auf die Beförderung von
den in § 4 Abs. 2 1. SprengV genannten Gegenständen zu. Ist der Fahrzeug-
führer nicht im Besitz eines Befähigungsscheins gem. § 20 SprengG, muss ein
Beifahrer, der die genannten Bedingungen erfüllt, den Transport begleiten.

4. Freistellung von den Vorschriften

4.1 Freistellungen nach ADR / GGVSE

Unternehmen

Die Vorschriften des ADR gelten nicht für Beförderungen, die von Unter-
nehmen in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit durchgeführt werden, wie z.B.
Lieferungen vom Betriebssitz oder Händler zum Abbrandort, in Mengen, die
450 Liter je Verpackung und die Höchstmengen gemäß Unterabschnitt
1.1.3.6 nicht überschreiten. Beförderungen, die von solchen Unternehmen
zu ihrer internen oder externen Versorgung durchgeführt werden, fallen
jedoch nicht unter diese Ausnahmeregelung.
Für in Deutschland polizeilich zugelassene Fahrzeuge gilt zusätzlich nach
der GGVSE Anlage 2 Nr. 1.3 c) und der RSE Nr. 13.2 bis 13.5:

- explosive Stoffe der Klasse 1 Unterklassen 1.1 bis 1.4 maximal 1 kg NEM
je Beförderungseinheit

- Gegenstände mit Explosivstoff maximal 5 kg Bruttomasse je Gegen-
stand und Beförderungseinheit

- die „Allgemeinen Verpackungsvorschriften“ nach Unterabschnitt 4.1.1.1,
4.1.1.2 und 4.1.1.5 bis 4.1.1.7 sind zu beachten

- die Verpackungen sind mit den vorgeschriebenen Gefahrzetteln und Kenn-
zeichnungen nach Kapitel 5.2 zu versehen
Empfehlung: Nur Originalverpackungen verwenden!
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Freistellung von bestimmten Transportvorschriften nach 
ADR-Anlage A, Unterabschnitt 1.1.3.6

Überschreiten die mit einer Beförderungseinheit beförderten und in Ver-
sandstücken verpackten gefährlichen Güter eine, wie nachfolgend beschrie-
ben, gewisse Menge nicht, dürfen sie unter wesentlich erleichterten Bedin-
gungen befördert werden.
Die zulässige Menge richtet sich dabei nach der Gefährlichkeit des Trans-
portgutes. In Abhängigkeit der Gefahr erfolgt eine Zuordnung des Gutes in
eine Beförderungskategorie.
Zur Entscheidung, ob eine Freistellung von bestimmten Transportvorschriften
in Anspruch genommen werden kann, wird die NEM in kg mit einem von der
Beförderungskategorie abhängigen Faktor multipliziert. Das Ergebnis darf
die Zahl 1000 nicht überschreiten. Werden Stoffe verschiedener Beförde-
rungskategorien gemeinsam befördert, sind die Produkte (NEM x Faktor 3 bzw.
50) zu addieren und mit 1000 zu vergleichen.
Stoffe der Kategorie 1.4 S dürfen in unbegrenzter Menge zugeladen werden.

Gefahrgutliste mit Angaben der höchstzulässigen Beförderungsmenge:

Benennung und UN-Stoff- Unterklasse Beförderungs- Faktor Höchstzu-
Beschreibung nummer mit Verträglich- kategorie lässige NEM

keitsgruppe je Beförderungs-
einheit in kg

Feuerwerkskörper 0337 1.4 S 4 unbegrenzt
Feuerwerkskörper 0336 1.4 G 2 3 333*
Feuerwerkskörper 0335 1.3 G 1 50 20
Feuerwerkskörper 0334 1.2 G 1 50 20
Feuerwerkskörper 0333 1.1 G 1 50 20
Pyrotechnische gegen- 0430 1.3 G 1 50 20
stände für technische 0431 1.4 G 2 3 333
Zwecke 0432 1.4 S 4 unbegrenzt
Anzündlitze 0066 1.4 G 2 3 333
Stoppinen 0101 1.3 G 1 50 20
nicht sprengfähig
Anzündschnur 0105 1.4 S 4 unbegrenzt
(Sicherheitszündschnur)
Anzünder 0131 1.4 S 4 unbegrenzt
Anzünder 0325 1.4 G 2 3 333
Anzünder 0454 1.4 S 4 unbegrenzt
Schwarzpulver 0027 1.1 D 1 50 20
gekörnt oder in Mehlform
Treibladungspulver 0161 1.3 C 1 50 20
ungereinigte leereVerpackungen** 4 unbegrenzt

*  s. auch Ausnahme 17/00 NRW
** außer Verpackungen, die Stoffe der Beförderungskategorie 0 enthalten haben
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Berechnungsbeispiele:
1. Einzelbeförderung

Es werden 320 kg NEM Feuerwerkskörper der UN-Nr. 0336 (1.4 G) beför-
dert:
320 kg UN 0336 Feuerwerkskörper x 3 = 960
Index 960 < 1000
→ Freistellung kann in Anspruch genommen werden!

2. Zusammenladung
Erfolgt noch eine Zuladung von Stoppinen; nicht sprengfähig der UN-Nr.
0101 (1.3 G) mit 2 kg NEM ergibt sich:
320 kg UN 0336 Feuerwerkskörper x 3 = 960
2 kg UN 0101 Stoppinen x 50 = 100
Index 1060 > 1000
→ keine Freistellung, d.h. alle Gefahrgutvorschriften beachten!

Abbildung 3: Freigestellter Transport Abbildung 4: Freigestellter Trans-
für Gegenstände der Klassifizierung port für Gegenstände der Klassi-
1.4 G (Faktor 3), etwa 333 kg NEM fizierung 1.3 G (Faktor 50), etwa

20 kg NEM

Folgende Forderungen sind auch bei Transporten in „freigestellten
Mengen“ einzuhalten:
- Verwendung zugelassener, nicht beschädigter und gekennzeichneter Ver-

sandstücke
- Vorschriften über Zusammenpacken und Zusammenladen beachten
- Ladung ausreichend sichern
- Vorschriften für die Be- und Entladung sowie Handhabung beachten:

• Motor während Be- und Entladen abstellen
• Ladefläche vor Beladen reinigen
• kein Feuer und offenes Licht auf Fahrzeugen, in der Nähe und beim Laden
• Beleuchtungsgeräte ohne Metalloberfläche verwenden
• Rauchverbot bei Ladearbeiten im und in der Nähe des Fahrzeuges
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- Überwachung des Fahrzeuges, wenn Explosivstoffmasse > 50 kg. Ohne
Überwachung nur im Werksbereich oder nach ausreichenden Sicher-
heitsmaßnahmen gemäß ADR-Anlage B, Kap. 8.4.

– Unterweisung aller beteiligten Personen
- Mitführen von Beförderungspapieren mit folgenden Angaben:

a) UN-Nummer mit vorangestellten Buchstaben UN
b) offizielle Benennung des Gegenstandes nach ADR-Anlage A Kap. 3.2
Tab. A in Groß- oder Kleinbuchstaben
c) Unterklasse und Verträglichkeitsgruppe
d) ggf. Verpackungsgruppe, der die Buchstaben „VG“ vorangestellt 
werden dürfen
e) Anzahl und Beschreibung der Versandstücke
f) Gesamtmenge der je Beförderungseinheit (NEM) beförderten gefähr-
lichen Güter in Form eines Wertes, der nach vorstehender Tabelle berech-
net wurde (z.B. „Transportindex“)
g) Name und Anschrift des Absenders
h) Name und Anschrift des Empfängers
i) Erklärung Sondervereinbarung
Die Reihenfolge für a), b), c), d) oder b), c), a), d) ist einzuhalten. 
Beispiel für eine zugelassene Beschreibung: „UN 0336 FEUERWERKS-
KÖRPER, 1.4 G“ 
(Ausnahme 18 der GGAV anwendbar)

- Mitführen eines Feuerlöschers mit einem Mindestfassungsvermögen
von 2 kg Pulver, der in Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen ist. 
Bis 30.06.2003 galt eine einjährige Prüffrist. Wichtig ist, dass die Feuer-
löscher gemäß der aufgebrachten Prüfplakette einer nächsten Prüfung
unterzogen werden, obwohl diese möglicherweise noch von einjährigen
Prüfabständen ausgeht.
(Zum Mitführen Ausnahme 26 der GGAV anwendbar)

- Mitführen eines Abdruckes der Erlaubnis und des Befähigungsscheines
nach SprengG, falls erforderlich.

Abbildung 5: Feuerlöscher-Prüfplaketten
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Was muss bei Überschreitung von freigestellten Mengen zusätzlich
beachtet werden?:

- Begrenzung der zulässigen NEM je Beförderungseinheit einhalten. Dabei
kann die NEM von Versandstücken der Verträglichkeitsgruppe S unbe-
rücksichtigt bleiben.

- Personenbeförderungsverbot außer Fahrzeugbesatzung
- Fahrzeug mit Gefahrzetteln und orangefarbenen Warntafeln kennzeichnen

Abbildung 6: Fahrzeugkennzeichnung mit Gefahrzettel und Warntafel bei
Überschreitung der freigestellten Menge

- Mitführen von Beförderungspapieren, Kopien von Sondervereinbarun-
gen und Unfallmerkblättern

- Mitführen von 2 Feuerlöschern von mindestens 2 und 6 kg
- Fahrzeugausrüstung mitführen

• mindestens 1 Unterlegkeil je Fahrzeug
• 2 selbststehende Warnzeichen
• Warnweste und Handlampe für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung
• Atemschutz, sofern erforderlich
• zusätzliche Ausrüstung nach Unfallmerkblatt

- Vorschriften über Be- und Entladestellen und Fahren in Kolonne einhalten
- Beförderung nur in ge- oder bedeckten und explosionsgeschützten Fahr-

zeugen EX/II oder EX/III, die bestimmten Bauvorschriften entsprechen.
Die Auswahl des Fahrzeuges hängt dabei von der zu befördernden Menge
ab (Ausnahme Nr. 17/00 NRW für UN 0336 Feuerwerkskörper anwendbar).
Im Falle der Beförderung verschiedener Unterklassen auf einer Beförde-
rungseinheit ist die gesamte Ladung so zu behandeln, als ob sie zur ge-
fährlichsten Unterklasse gehörte (Reihenfolge 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)

- Fahrzeuge bedürfen einer besonderen Zulassungsbescheinigung, die
auch die Fahrzeugbezeichnung (EX/II, EX/III) enthält sowie einer jähr-
lichen technischen Untersuchung
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- Fahrer braucht besondere Ausbildung (ADR-Schein), unabhängig von
der höchstzulässigen Gesamtmasse des Fahrzeuges

- ggf. Fahrwegbestimmungen nach § 7 GGVSE beachten
- nachweisliche Unterweisung weiterer an der Beförderung beteiligter Personen
- Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten im Unternehmen nach § 1 GbV

4.2 Freistellungen nach Ausnahmen

Innerstaatliche Beförderung kleiner Mengen nach Ausnahme 3 der
Anlage zu § 1 Abs. 2 GGAV 2002

Werden bestimmte, verpackte und mengenmäßig begrenzte, gefährliche
Güter auf der Straße und mit der Eisenbahn befördert, müssen keine Gefahr-
guttransportvorschriften beachtet werden.

Stoffe und Gegenstände der UN-Nummern
0027 0335
0066 0336
0105 0337
0161

unterliegen bis zu einer Gesamtmenge von 1 kg NEM je Beförderungs-
einheit nicht den Gefahrgutvorschriften.

Gegenstände der UN-Nummern                     
0430
0431
0432

unterliegen bis zu einer maximalen Bruttomasse der Gegenstände von 5 kg
je Beförderungseinheit nicht den Gefahrgutvorschriften.

Die Gesamtmenge aller nach dieser Ausnahme beförderten Gefahrgüter
darf auf einer Beförderungseinheit 50 kg nicht überschreiten. 

Bei zusätzlicher Beförderung anderer gefährlicher Güter darf diese Aus-
nahme nicht angewendet werden.

Werden die Gefahrgüter nach dieser Ausnahme nicht für eigene Verwen-
dungszwecke befördert, sind die Verpackungen

- einzeln oder zusammengefasst - wie folgt zu beschriften: „Gefährliche
Güter, Zeile Nummer 1 der Nummer 2 (Tabelle) der Ausnahme Nr. 3, ... kg*“
*Nettoexplosivstoffmasse bzw. Bruttomasse der Gegenstände
Ausnahme bis 31.12.2004 befristet!
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Innerstaatliche Beförderung ohne Mitführen eines Beförderungspa-
piers nach Ausnahme 18 der Anlage zu § 1 Abs. 2 GGAV 2002

Für Transporte auf der Straße ist die Anwendung der Ausnahme 18 möglich,
d.h. ein Beförderungspapier ist nicht erforderlich, wenn verpackte, freige-
stellte Mengen (für Gefahrgut der Beförderungskategorie 4 die NEM mit dem
Faktor 1 multiplizieren) nach ADR-Anlage A, Unterabschnitt 1.1.3.6 trans-
portiert werden und die Beförderung nicht an Dritte übergeben wird. Weiterhin
wird vorausgesetzt, dass keine Ausnahme nach dieser Verordnung, nach
§ 5 GGVSE bzw. keine multilaterale Sondervereinbarung angewandt wird.

Bei örtlich begrenzter Beförderung von 1.4 S-Gütern darf auf die Angabe
des Empfängers verzichtet werden, wenn die Beförderung nicht als geschlos-
sene Ladung durchgeführt wird und keine Fahrwegbestimmung zu beach-
ten ist. Ebenso darf bei 1.4 S-Gütern in nicht freigestellten Mengen auf die
Angabe der Gesamtmenge verzichtet werden, wenn die übrigen Vorschriften
des ADR eingehalten sind. Im Beförderungspapier ist „Ausnahme 18“ zu ver-
merken.

Innerstaatliche Beförderung ohne Mitführen eines Feuerlöschers
nach Ausnahme 26 der Anlage zu § 1 Abs. 2 GGAV 2002

Das Mitführen eines 2 kg-Feuerlöschers entfällt für Transporte auf der Straße,
die freigestellte Mengen nach ADR - Anlage A, Unterabschnitt 1.1.3.6 nicht
überschreiten.
Ausnahme bis 31.12.2003 befristet!

Innerstaatliche Beförderung nach Ausnahme Nr. 17/00 NRW (3. Neu-
fassung) für UN 0336 Feuerwerkskörper 

Feuerwerkskörper der UN-Nr. 0336 (1.4 G) dürfen bis zu einer NEM von 2000 kg
in Fahrzeugen befördert werden, die durch Motoren mit Selbstzündung
angetrieben werden, aber keine EX/II- bzw. EX/III- Fahrzeuge sind. 
Nachfolgende Bestimmungen sind dabei einzuhalten
• Beförderungen finden in der Zeit vom 1. September bis zum 1. März inner-

halb Deutschlands zwischen den Herstellerbetrieben, Handelslagern und
Verkaufsstellen statt.

• Zusammenladungen mit Feuerwerkskörpern mit dem Klassifizierungs-
code 1.1 G, 1.2 G und 1.3 G sind unzulässig

• Die übrigen Bestimmungen des ADR-Anlage A und B sind zu beachten.
• Im Beförderungspapier ist zu vermerken: „3. Neufassung der Ausnahme-

zulassung Nr. 17/00 NRW”, Gesamtmasse der mitgeführten Feuerwerks-
körper, Gültigkeit bis 31.12.2004
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5. Verantwortliche und ihre Pflichten
(auszugsweise nach § 2 und § 9 GGVSE)

Absender ist das Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten gefähr-
liche Güter versendet. Erfolgt die Beförderung auf Grund eines Beförde-
rungsvertrages, gilt als Absender der Absender gemäß diesem Vertrag.
Insbesondere hat der Absender den Beförderer und den Verlader auf das
gefährliche Gut und dessen UN-Nummer, offizielle Benennung, Unterklasse,
Verträglichkeitsgruppe und ggf. Verpackungsgruppe hinzuweisen. Er hat
dafür zu sorgen, dass zugelassene und gekennzeichnete Verpackungen
verwendet werden, bei nicht freigestellten Mengen das Fahrzeug mit Warn-
tafel und Gefahrzetteln ausgestattet und das Beförderungspapier sowie
Unfallmerkblatt übergeben wird.

Beförderer ist das Unternehmen, das die Beförderung mit oder ohne Beför-
derungsvertrag durchführt. Er hat zu prüfen, ob das Gefahrgut zur Beför-
derung zugelassen, das Fahrzeug nicht überladen und die höchstzulässige
Nettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit nicht überschritten ist. Er
hat dafür zu sorgen, dass die Begleitpapiere und die Fahrzeugausrüstung
vor Beförderungsbeginn an den Fahrer übergeben und nur Fahrzeugführer
mit einer gültigen „ADR-Bescheinigung“ eingesetzt werden.

Empfänger ist der Empfänger gemäß Beförderungsvertrag. Bezeichnet
der Empfänger gemäß den für den Beförderungsvertrag geltenden Bestim-
mungen einen Dritten, so gilt dieser als Empfänger im Sinne dieser Ver-
ordnung. Erfolgt die Beförderung ohne Beförderungsvertrag, so ist Emp-
fänger das Unternehmen, welches die gefährlichen Güter bei der Ankunft
übernimmt. Er hat die Annahme des Gutes nicht zu verzögern und den
Fahrer einzuweisen.

Verlader ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in ein Fahrzeug,
einen Wagen oder einen Großcontainer verlädt. Verlader im Sinne dieser Ver-
ordnung ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das
gefährliche Gut dem Beförderer zur Beförderung übergibt oder selbst beför-
dert. Er hat zu prüfen, ob die Verpackung geeignet, unversehrt und gekenn-
zeichnet ist. Wie der Absender hat er den Fahrzeugführer auf das gefähr-
liche Gut hinzuweisen sowie das Unfallmerkblatt zu übergeben.

Verpacker ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in Ver-
packungen, einschließlich Großverpackungen und Großpackmittel (IBC)
einfüllt und ggf. die Versandstücke zur Beförderung vorbereitet. Verpacker
im Sinne dieser Verordnung ist auch das Unternehmen, das gefährliche
Güter verpacken lässt oder das Versandstücke oder deren Kennzeichnung
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ändert oder ändern lässt. Er hat die Vorschriften über die Verwendung von
geeigneten Verpackungen und Zusammenpackungen sowie Kennzeich-
nung und Bezettelung als Erster in der Kette der Verantwortlichkeiten umzu-
setzen.

Der Fahrzeugführer hat insbesondere folgende Pflichten: Keine beschä-
digten Versandstücke befördern, das Fahrzeug kennzeichnen und nicht
überladen, die Vorschriften über Be- und Entladestellen und Fahren in
Kolonne beachten, bei Gefahr die Maßnahmen nach Unfallmerkblatt tref-
fen, Begleitpapiere, Feuerlöschgeräte, Fahrzeugausrüstung, ggf. die Aus-
nahmezulassung und die „ADR-Bescheinigung“ mitführen, die Vorschriften
über Fahrgäste beachten, das Fahrzeug nur mit geeigneten Beleuch-
tungsgeräten betreten und die Vorschriften über das Halten, Parken und
Überwachen einhalten.
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Auskünfte zu allen Fragen des Umgangs mit pyrotechnischen
Gegenständen erteilen die nachfolgenden Behörden:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Wilhelm-Buck-Str. 2, 01097 Dresden
Tel.: (03 51) 5 64-0 / Fax: (03 51) 5 64-84 09 / E-Mail: poststelle@smwa.sachsen.de

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Bautzen
Käthe-Kollwitz-Str. 17 // Haus 3, 02625 Bautzen
Tel.: (03591) 273-400 / Fax: (03591) 273-460 
E-Mail: poststelle@gaabau.smwa.sachsen.de
Aufsichtsbezirk:
Bautzen, Hoyerswerda, Kamenz, Görlitz, Löbau-Zittau, Niederschlesischer
Oberlausitzkreis

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Chemnitz
Reichsstraße 39, 09112 Chemnitz, Tel.: (0371) 3685-0 / Fax: (0371) 3685-100
E-Mail: poststelle@gaache.smwa.sachsen.de
Aufsichtsbezirk:
Annaberg, Chemnitz, Chemnitzer Land, Freiberg, Mittlerer Erzgebirgskreis,
Mittweida, Stollberg

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Dresden
Reicker Str. 51A, 01219 Dresden, Tel.: (03 51) 81 90-0 / Fax: (03 51) 81 90-2 29
E-Mail: poststelle@gaadre.smwa.sachsen.de 
Aufsichtsbezirk:
Dresden, Meißen, Riesa-Großenhain, Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Leipzig
Oststraße 13, 04317 Leipzig, Tel.: (03 41) 69 73-1 00 / Fax: (03 41) 69 73-1 10
E-Mail: poststelle@gaalpz.smwa.sachsen.de
Aufsichtsbezirk:
Delitzsch, Leipzig, Leipziger Land, Döbeln, Muldentalkreis, Torgau-Oschatz

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Zwickau
Lothar-Streit-Str. 24, 08056 Zwickau
Tel.: (03 75) 3 90 32-0 / Fax: (03 75) 3 90 32-20
E-Mail: poststelle@gaazwi.smwa.sachsen.de
Aufsichtsbezirk:
Aue-Schwarzenberg, Plauen, Vogtlandkreis, Zwickau, Zwickauer Land

Die sächsische Arbeitsschutzverwaltung finden Sie im INTERNET unter
http://www.arbeitsschutz-sachsen.de
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Verteilerhinweis:
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im
Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffent-
lichkeit herausgegeben. Die Broschüre darf weder von Parteien noch von
deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer
Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle
Wahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveran-
staltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Auf-
drucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.
Untersagt ist auch die Weitergabe zur Verwendung bei der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer Wahl darf die vorliegende Druckschrift   
nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme der Herausgeber
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unab-
hängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informations-
schrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien,
diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.




